
BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 177/2012 

vom 28. September 2012 

zur Änderung des Anhangs XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum, geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkom
men über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden 
„Abkommen“), insbesondere auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 135/2012 vom 
13. Juli 2012 ( 1 ) geändert. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 454/2011 der Kommission 
vom 5. Mai 2011 über die Technische Spezifikation für 
die Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem „Telematikan
wendungen für den Personenverkehr“ des transeuropäi
schen Eisenbahnsystems ( 2 ) ist in das Abkommen auf
zunehmen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XIII des Abkommens wird nach Nummer 37di (Be
schluss 2011/291/EU der Kommission) folgende Nummer an
gefügt: 

„37dj. 32011 R 0454: Verordnung (EU) Nr. 454/2011 der 
Kommission vom 5. Mai 2011 über die Technische 

Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) zum Teil
system ‚Telematikanwendungen für den Personenver
kehr‘ des transeuropäischen Eisenbahnsystems (ABl. 
L 123 vom 12.5.2011, S. 11).“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 454/2011 in islän
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbind
lich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 29. September 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR- 
Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 28. September 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL

DE 13.12.2012 Amtsblatt der Europäischen Union L 341/31 

( 1 ) ABl. L 309 vom 8.11.2012, S. 16. 
( 2 ) ABl. L 123 vom 12.5.2011, S. 11. 

(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mit
geteilt.
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